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	Vorbemerkungen

	Die gymnasiale Oberstufe soll zur allgemeinen Hochschulreife führen. Hieraus ergeben sich bestimmte Metaziele hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen bzw. Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Hierzu ein Zitat aus Ziffer 2.10 der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (Beschluss vom 16.06.2000): 

„... Im Hinblick auf die Berufs- und Studierfähigkeit kommt dem Erwerb folgender Fähigkeiten gleichermaßen besondere Bedeutung zu:

· Verständnis sozialer, ökonomischer, politischer und technischer Zusammenhänge;

· Denken in übergreifenden, komplexen Strukturen;

· Fähigkeit, Wissen in unterschiedlichen Kontexten anzuwenden;

· Fähigkeit zur Selbststeuerung des Lernens und der Informationsbeschaffung;

· Fähigkeit zur realistischen Einschätzung der eigenen Kompetenz und Möglichkeiten;

· Kommunikations- und Teamfähigkeit;

· Entscheidungsfähigkeit.“

Der fachwissenschaftlich-methodische Beitrag des Fachs Recht wird geleistet durch den Zugang zu rechtswissenschaftlichen Kategorien, Begriffen und Strukturen sowie durch die Arbeit mit fachwissenschaftlichen Quellen, die Einführung in die Praxis der juristischen Methode sowie die Anwendung anspruchsvoller fachsprachlicher Kommunikation. Dem Erwerb der von der KMK definierten Fähigkeiten soll die Erarbeitung fachspezifischer Präsentationen und Produkte dienlich sein, Lernziele siehe Ausführungen zu 2.




	1. Was haben wir im Unterricht gemacht?

	Arbeitsrecht, Mietrecht und Familienrecht sind Gebiete, die im Unterricht des 2. bis 4. Semesters laut Rahmenlehrplanentwurf zu unterrichten sind. Zu Semesterbeginn werden den Schülern konkrete Arbeitsvorhaben aus den jeweiligen Gebieten vorgeschlagen. Die Schüler wählen ein Thema aus, zu dem Präsentationen und veröffentlichungsfähige Produkte zu erarbeiten sind, der Lehrer vereinbart Termine. Gearbeitet wird allein, maximal zu zweit, je nach Komplexität des Themas. Erwartet werden die selbstständige Recherche zum gewählten Thema mithilfe fachwissenschaftlicher Quellen, gründliche Durchdringung des Stoffgebietes, geeignete methodische Aufbereitung für die Präsentation (Folien, Tafelbilder, Powerpoint-Präsentation, Arbeitsblätter), Entwicklung von Lernzielkontrollen für die Mitschüler, Anfertigung eines veröffentlichungsfähigen Handouts mit Quellenangaben, termingerechte Abgabe des Ergebnisses in digitalisierter Form an den oder die für die Veröffentlichung verantwortliche/n Schüler. Die Korrektur und Nachbearbeitung der Ergebnisse erfolgt durch den Lehrer, Veröffentlichung als Download-Angebot auf der Website der Schule. Präsentation und Produkt werden bewertet und sind Bestandteil der sonstigen Leistungen.

Folgende Produkte mit Aufgabenstellungen sind vorhanden:

1. Word-Skript Mietrecht 2004


2. Powerpoint-Präsentation Familienrecht 2005

3. Website Arbeitsrecht 2005

4. Website Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Mietrecht 2006


5. Website Grundrechte exemplarisch – Artikel 1, 2, 5 GG im Spiegel neuerer Rechtsprechung 2006




	2. Welches waren die wesentlichen Lernziele?

	Die Schüler sollen ...

· grundlegende rechtswissenschaftliche Arbeitsweisen anwenden und geeignete fachspezifische Quellen nutzen, um ihr jeweiliges Thema zu durchdringen (juristische Methodenkompetenz), vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 2, 4 Schulgesetz von Berlin.

· Kenntnisse wesentlicher Begriffe des jeweiligen Rechtsgebiets erwerben und diese bei der Darstellung von Themen oder Beurteilung von Problemstellungen nachweisen (Sachkompetenz), vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 2, 5 SchulG.

· (gegebenenfalls) Wandlungen des Rechts im jeweiligen Rechtsgebiet nachvollziehen, unterschiedliche Sichtweisen reflektieren und eigene Standpunkte dazu entwickeln (Sach- und Selbstkompetenz), vgl. § 3 Abs. 3 Nr. 2, 4-6 SchulG.

· Einsicht in das Spannungsverhältnis von Recht und Gerechtigkeit erwerben und diese für ihre Orientierung in Entscheidungssituationen nutzen (Sach- und Selbstkompetenz), vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 SchulG.




	3. Wie viele Stunden haben wir benötigt?

	Pro Präsentation sind je nach Komplexität des Themas zwischen 20 und 60 Minuten zu veranschlagen. Da alle Schüler präsentieren, begleiten die Präsentationen den Unterricht nahezu während des gesamten Semesters, siehe hierzu die Aufgabenstellungen. Die Themen sind deshalb streng an den Inhalten des Rahmenlehrplans orientiert, die Erarbeitung der Gegenstände im Unterricht erfolgt dual bzw. verzahnt: Präsentation des Schülers – Vorbereitung oder Vertiefung durch den Lehrer. Die Vor- und Nachbereitung der Präsentationen durch die Schüler erfolgt außerhalb des Unterrichts.



	4. Auf welche Fächer war der Unterricht verteilt?

	Die Präsentationen finden ausschließlich im Fach Recht statt. Denkbar wäre jedoch, besonders interessante oder gelungene Präsentationen in der Schulöffentlichkeit, bei Elternabenden, Tagen der offenen Tür oder im Fach Wirtschaftslehre (z. B. beim Thema Arbeitsrecht/Personalwesen) zu wiederholen.



	5. Welche Unterrichtsmaterialien könnten in anderen Klassen eingesetzt werden?

	Die von den Schülern erarbeiteten, veröffentlichten Produkte sind themenspezifisch, hier kann jeder Kollege selbst entscheiden, ob er diese für geeignet hält, sie in Auszügen in seinem Fach einzusetzen, z. B. Teile der Arbeitsrecht-Website für die Berufsschule im Fach Bürowirtschaft oder im Lernbüro. Jedoch Vorsicht: Nicht alle Themen sind gut oder sehr gut bearbeitet worden ...

Die Aufgabenstellungen können als Anregung für ähnliche Vorhaben dienen. 

Verbesserungsvorschläge sind willkommen.


